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ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-1041 Wien, Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

Unsere Zeichen 

AM-A1V-ZB-2611 

Entwurf einer Novelle zum 
Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 
S tel 1 u n g nah m e 

Telefon (0222) 653765 

Durchwahl 578 
Datum 

19.6.1986 

Der Österreichische Arbeiterkammertag übersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor-

mation. 

Der Präsident: 

Beilagen 

Telegramme: Arbkammer Wien· Telex 131690 
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üSTEnREICHJSCHER ARBEJTEAKAMMERTAG 

An das 

Bundesministerium für 
sozial~ Verwaltung 

Stubenring 1 
1010 LJ i e n 

37.006/5-3/86 Ar1-A 1 V /D)"!·li /2611 

[nh/lwf ci flCI' r~ove 11 t.: zum 
J n so 1 V('ni - [nt. q._' 1 t:; i cilerung sqes(:tz ---.. --.---.------~_._...:...._..a; __ _ 

Telelo" (on?) 6~ 37 G5 

Ourchwaltl 578 
03!um 

23.4.1986 

De~ Üstc:rr'2i chi sehe: Arb~i terkiln;;.:ertag begr'üßt den vOj~l i egenden Enh/lirf 

einer r:0~cl1c zum In$olvcnz-Entgcltsich~rungsgesctzs mit dem eine Anpassung 

dieses Ges~t2es an die ErfJhrungen der Praxis und die Ergebnisse der 

Jucikct!!i' ,'er /löchst~:'~r;cht\: erreicht \'ierden soll. T)'otzder.1 sei festge­

halt.~n) C:0ß die im Er,ü/urf 'J0pL::nten Regc1u:lgcn, so Tloh:endig und be-

9,.UBen~"":c..,.lsie in irret' Gesamtheit sind, so \'Iie alle bisherigen 

o !Jove ll'j o rL'll gen di E-SCS Gesetzes Stüch/er'k blei ben und \'lei tere Verbesserungs­

versuche /lach sich ziehen \'ieY'den, solange es nicht gelingt, d'je von Arbeit­

nehmers2it~ geforderte umfassende rechtliche Regelung des Problembereiches 

"I nso 1 v<:r,z von U:1tern~hr.'Qn 11 unter Beachtung aller dal~aus resultierenden 

arbei tsn::c:lt 1 i ehen, soz i al vers i chr:rungsrecht 1 i ehen und steuerrecht 1 i chen 

rragen neb?n denen de3 Insolvenzrechtes im klassischen Sinn, der Insolvenz­

Entge 1 ts i ch:""ung und del~ Unternehrncnsfortführung. zu errei ehen. 

Trotz dies!::!' nach \'lie vor fehlenden I.H;l'fassenden Einbettung des rESG in 

(·ine solc};2 Gesamtlösung des Prohlemkreises ist die auf lnitiati've der 

Intercsscnsvertretu~g~n des Arbeitnehmers zustande ge~ommene "Konkursver-

si Cht?1'll:19" zu ei ncm unven:i chtbai'en Bestandtci'l des österrei chi sehen Systems 

der sozL'\lon Sicherhe:-it ge'wlOrdcn. Um seine \'iesentliclli~ Funkt'ion, nämlich 
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den von Insolvenzen ihrer Arbeitgeber betroffenen Arbeitnehmern einen 
möglichst raschen und vollständigen Ersatz ihrer dadurch erlittenen Ein~ 
kommenseinbußen zu sichern, ist es na~h Ansicht des Österreichischen Ar­
beiterkammertages - gerade im Hinblick auf die ab dem 1.1.1987 vorge­
sehene Vollziehung dieses Gesetzes zumindest im Rechtsmittelverfahren durch 
die Arbeits- und Sozi al gerichte - u~umgänglich notwendig, für eine ent­
sprechende Kontinuität der geltcnden Rechtsauffassungen zu sorgen. Zur 
Erreichung dieses Zieles wäre es unbedingt erforderlich, die Erläuterungen 
zu'den einzelnen Bestimmungen.umfangreicher zu gestalten, d.h.,·die Ratio 
der Normen detaillierter zu umschreiben, gegebenenfalls durch Berechnungs­
beispiele zu erg~nzen • 

An dieser Stelle sei auch auf ein Versäumnis in der Vergangenheit hinge­
wiesen. Da zu erwarten ist, daß sich die ~erichte bei der Auslegung der 
Bestimmungen an det" ei nhe 11 i gen I-lei nung der beteil i gten Krei se ori ent i eren 
werden, ist es unLedingt erforderlich, kUnftig bei der Erlassung der 
ministeriellen OurchfUhrungsanwcisungen, die Uber die Regelung eines Einzel­
fa 11 es hi ncusg0hcnd a 11geil1~i n di e Tät i gkeit der ila,=hgcordneten Behörden 
in inhaltlicher oder orgdnisatorischer Hinsicht regeln, das Anhöl"Ungsreeht 
der Interesse~ertretungen gemJß § 13 Abs ß Z 3 IESG zu beachten. 

Die geSicherte fin,:,nzielle Situation des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds, die 
eine neuer1icllc Senkung des Beitrages erlaubte und es weiters ermöglichte, 
daß eine betr~chtlichc Summe (5 1 Mrd) an die gewerbliche Selbständigen­
Pensionsversicherung übertragen wurde, rechtfertigt es auch in wirtschaft­
licher Hinsicht, daß neue AnknUpfungstatbestände im Sinne der Forderung 
des Ös terrei chi SChHI Al"bei terk arrlr:1ertages zurn StC<I,1mgesetz normi crt \'Jerden. 
~Jei ters si eht sich der" Österrei chi sehe Arbei terk;.u,anertag zu der Forderung 

veranlc.lßt, die das IESG vollziehende Behörden VOil der immer wieder beob­
achtbaren äußerst r2stri~tiven Auslegung dieses Gesetzes bei der Fest­
stellung geSiCherter AnsprUche abzubringen lind einer dem Ziel des IESG 
entsprcchonden sozialen Rechtsanwendung den Weg zu eröffnen. 

Neben di esen gnmds ätz 1 i ehen En/ägungen el'l aubt ~i eh der Österrei ehi sehe 
Al~be1terkammertag\zu den einzelnen Punkten dei~ Novelle \vie folgt Stellung 
zu nch:nen: 
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Zu § 1 Abs 1: 

Die Erweiterung der AnknUpfungstatbestände durch die EirifUhrung der neuen 
Ziffern 4 und 5 dieser ßestimmung wird begrUBt, da mit der Ziffer 4 ein 
gewichtiger Teil der Fälle stiller Liquidation erfaßt und mit der Ziffer 5 
einer dlll'ch das Insolvenzrechtsänderungsgesetz 1982 (IRÄG) geschaffenen 
Rechts 1 age Rechnung getragen \'Ii rd. 

Ausgehend von der vom Österreichischen Arbeiterkammertag ständig vertretenen 
Ansicht, mit dem IESG sollten alle Fälle erfaßt werden, in denen .Arbeit­
nehmer Einko~nenseinbußen durch Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers er-. 
leiden, sowie den in der Praxis gewonnenen Erfahrungswerten muß darauf 

hingewiesen werden, daß es immer noch Konstellationen gibt, in denen der 
Entgeltschutz durch das IESG nicht greift. Dies ist zum einen dann der 
Fall, wenn der Arbeitgeber (es muß sich um eine Einzelfirrna handeln) nicht 
mehr auffindbar und kein Verm~gcn vorhanden ist. In Ermangelung einer Ge­
richtszuständigkeit ist dann die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens genläß 
§ 63 Kon~:lIrsordr.ung n; cht r.1öCjl ich. flUs d; esem Grund ist es noh/endi g, auch 
den ZUl'Ud.~·;ci sungsbesch 1 uß geliläß § 63 Kon!:ursordnung inden Katalog der 
AnknUpfungs tatbesUiildt: aufi'.unch!tlcn J um in di escn r~ll c:n dE:n Schutz des 
IESG realisieren zu können. 

Zum anderen kommt es i l:1mef \'1 i oder zu Prob 1 emen, v/cnn über das Verraögen 
ei ner Verl assenschait kei n I nso 1 venzvel'fchn'!) eröffl1et '1:erden kann, da 
cntv;c:dCl' ~1'1t' kei n V~(fiIÖ9cn vorhanden ist oder di (ses anderen Verl assen- I 

scht:lftS9l~iub;gern im zahlungsstatt überlassen v/ird (§ 72 Abs' und § 73 AußStr'G). 

o Auch in sol ehen F~112n ist Vorsorge zu trcffen, duB den Arbeitnehmern 
ei n Ersatzanspruch ilöch dem IESG eröffnet \"/i rd. 

DarUbei hinaus ist der Österreichische Arbeiterkamr.1ertag der Meinung, daß 
der Geltullgsbereich des JESG auch auf jene Fälle a~szudehnen \'/äre, in denen e;'1em 
Arbei tnehrt1l~r aufsru:lu der Gest i IiiITiung des § 23 Pos 2 AngG von den Ger; chtcn 
der Anspruch auf die Abfertigung wegen d~r wirtsch~ftlichen Schwtlche ihres 
Arbeitgclers teilweise oder vollständig abgcsprochen wird. Ein diesbezüg-
licher Gcdch'.:sbeschluß sollte daher ebenfalls in den Katalog der tauglichen 
t\nknüpfun9sti:ltbest~i.ld(! des § 1 Abs 1 IESG aufgc:no:mrten vlel'den. Nach Ansicht 
des ÖstE:rreichischC=Il Arbeiterk.::mmertages ist es IIlÖ9lich, diese Fallgruppen 
an cin~n formelleIl Ceriehtsbeschluß zu binden, sodaß den das IESG voll-
zi ehendcrl ßehörden ni eilt zuqemutet 'I/erden lIluß, di e Zall 1 ungsunfähi gkcit 
des Arbp·i tgebers von sieh aus zu .Ub€l~prüfen. 
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Die Einbeziehung der genannten zusätzlichen Fallgruppen in den Geltungs­
bereich des IESG erscheint dem Österreichischen Arbeiterkammertag aber 
unerläßlich, soll der sozialpolitische Zweck des IESG vollständig er­
rei cht \'/erden. 

Zu § 1 Abs 2 Z 4: 

. Zu den Bemühungen, mit dieser Novelle eine Verbesserung der MHglichkeiten 
für die betroffenen Arbeitnehl~er zur Durchsetzung ihres Anspruches, auf 
lnsolvenz-Ausfallgeld zu erreichen, ist festzuhalten, daß sich die Methode 
einer demonstrativen Enumeration der Kostenfälle, für die lnsolvenz-Aus-

LI fa 11 gel d beansprucht \,/erden ~ann, aufgrund der di esbezügl i ehen Judi katur 
des Verwaltungsgerichtshofes in ihr Gegcnteil verkehrt hat. Diese Methode 
erlaubt weder ein flexibles Erfassen aller uU nHtigen kostenverursachenden 
Schritte zur Durchsctzung dicses'Anspruch2s, noch hilft sie, Kosten zu 
sparen. Vielnehr ist der Arbeitnehmer in gcwissen Fällen (§ 1 Abs 2 Z 4 

lit a, b, d IESG) gezwungen, Mellrkosten zu verursachen, um überhaupt einen 
Kostcnefsalz zu erlangEn. 

Auch ist zu erwarten, daß der vorhandene Kostenkatalog sowie die mit dieser 
Novel1 e versuclltcn Verbessentn~jen ni cht gcoi gnet sind, d; e mit dem Tät i g­
werden der ~rbeits- und Sozialgerichte in IESG Angelegenheiten zu erwartenden 
r.cu01I~ostt:nproblcr;:E: beft'iedigcnJ zu lösen. [s \'lird daher vorgeschlagen, 
zu der' ge:n!:'rul k 1 (luse 1 haften Re:Je 1 ung des § 1 Abs 2 der Staflliilfussung des 

• IESG zurückzukehren, \':onach di c "zur Z\'ICckentspre:chenden Rechtsverfol gung 
notwendigen Kosten" einen gesicherten Anspruch darstellen. Mit den Grund­
sätzen der bisherigen Judikatur des Verwaltungsg~richtshofes Rechnung 
tragenden Erläuterungen versehen und mit einer nach den Grundsätzen des 
§ 13 Abs 8 Z 3 IESG zustandegekoi:1mCnen Durchfühnrngsanv:ei sung cen nachge­

- Ol'dneten Di enstste 11 en zur Kenntn; s geb:acht, v/Ur de ei ne sol ehe Neufassung 
des §,1 Abs 2 Z 4 IESG eine Abke!lr vom bisherigen kontraproduktiven und 
allzu kasuistischen Rechtszustand ermöglichen. 

Zur Novelle selbst ist auszufUhren, daß die in § 1 Abs 2 Z 4 lit e des 
Entwurf0s vorgcsehcn2 Kostenrcgclung eine unsach~ic!le Differenzierung 
zwischen gerichtlich(m und außergerichtlichem Vergleich bedeutet und daher 
verfassungsvIi dri 9 i $ t. Es 1 (ißt s; ch nö:nl'i eh ni cht SiKh 1; eh begl-Undcn, \'/arum 
es bei Abschluß eirles gerichtlichcnV~r91eiches zu einer ~2reinbarung einer 
KostencrsCitzpflicht im Hinblick <luf ErsJtz dieser Kosten du/eh Insolvenz-
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AU,sfallgeld ~oi11men muß, "/ährend dies beim außel"gerichtlichen Vergleich 
nicht notwendig ist. Eine weitere unsachliche Differenzierung besteht darin, 
daß bei eineül außergerichtlichen Vergleich nur die tarifliläßigen Kosten . 
gesichert sind, während es beim gerichtlichen Vergleich durchaus zu einer 
Vereinbarun~ von Ubertariflichen Kosten kommen kann, ohne.daß der Schutz 
des IESG dafUr wegfiele. Ausgehend vom Grundsatz des Ersatzes der unbe­
dingt notwendigen Kosten, spricht sich der Österreichische Arbeiterkammer­
tag fUr eine Gleichbehandlung des gerichtlichen und des außergerichtlichen 
Vergleiclles im Hinblick auf den Kostenersatz aus. Der Ersatz der Anwalts­
kosten sollte allerdings in beiden Fällen auf di~ ~arifmäßigen AnsprUche 

beschränkt werden • 

Hinsichtlich der neu gefaßtenBes~immung des § 1 Abs 2 Z 4 lit f IESG ist 
festzuhalten, daß sich eine Diskrepanz zwischen Cesetzestext und den dies­
bezUglichen Erläuterungen ergibt. Während der GGsetzestext selbst keinen 
Zweifel daran läßt, daß auch Kosten, die dem Arbeitnehmer nach Stellung 
eines Konkul"santrages im Insolvenzverfahren sclb~t erwachsen, als ge­
sicherte AnsprUcllc ~nzusehen sind, deuten die Erläuterungen auf das Ge­
genteil hin, nJr.11ich dllß nur die Kosten der Antt"ugstellung selbst gedeckt 

sein sollen. DiesbezUglieh ist im Sinne der Formulierung des Gesetzes­

textes Klarheit zu schaffen. 

Überdies ist nJch A:1sicllt des Osterreichischen f\rbeiterkalllrnertages bei 
der flovf!llicrung de:; § 1 f\bs 2 Z 4 IESG sicherzustellen, daß die seit 
1.1.1986 von den klagenden Parteien bei Klagseinbringung zu entrichtenden, 
Kostenvorschußcharakter tragenden PauschalgebUhren auf jeden Fall zur 
Gänze einen nach de~ oa Bestimmung gesicherten Anspruch darstellen. 

Weiters weist der Österreichische Arbeiterkammertag auf die in der Praxis 
gemachte Erfahrung hin, daß die gesetzlichen oder' freiwilligen Inter­
essenvertrcttln~2n d'~r !\rbei tnehmei~ bei der Vertn tung im Verfahren nach 
dem IESG bei \!eitcm dü~ Hauptlast bei den zur RCctlisierung des AnspY'uches 
auf lAG nötigen Handlungen, insbesondere bei der Ermittlung der Nettohöhe 
der AnsprUche, trifft und sie dabei Aufgaben ~ahynehmen, die eigentlich 
einerseits von den vollziehenden 8ellörden und andererseits von den Nassever­
waltern zu b~wältig0n w~rcn. Dieser Aufwand wird - im Gegensatz zur Ver­
tretung durch einen Rechtsanwalt - in keiner Weise abgegolten. Es wäre 
daher nur rccllt und billig, wenn neben dem Ersatz der ßarauslagen ein 
Anspruch auf Ersatz dieses Aufwandes normiert wird. 
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Zu § 1 Abs 3: 

Die durch das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 15.10.1985, 

Zl G 102/85 ua, notwendig gewordene Neufassung des § 1 Abs 1 Z 4 IESG 
ist nach Meinung des Österreichischen Arbeiterkammertages völlig unbe-

friedigend ausgefallen. 

Zum einen geht die aus dem oa Erkenntnis ableitbare Interpretation des 
Willens des Gesetzgebers,· nämlich den ~spruch auf Insolvenzausfallgeld 
durch bctragsliläßi ge Begrenzung der je\'/ei 1 i gen ßasi sgröße zu· beschränken, 
weder eindeutig aus dem vorgcschlagenen Gesetzestext, noch aus den gerade 

bei dieser Bestinmung völlig unzureichenden Erläuterungen hervor. So 

wurde zß in keiner \·!cise das Problem der Teilzahlungen geregelt. Der 

Österreichische Arbeiterkammertag ve~tritt dabei in Übereinstimmung mit 

denl Verfassungsgerichtshof die Meinung. daß der sozialpolitische Zweck 
des lESG erfüllt und dem Versicherungsprinzip ausreichend Gcnüge getan 
ist, wenn bei vor oder w~hrend des Insolvenzverfahrens vom Arbeitsgeber 

(Ausgleichs- oder Masseverwalter) gelcist~ten Tei Izahlungen auf den je­
wciligen Ent9~ltansprllch Insolvenz-Ausfallgcld nur bis zu der H~he gewährt 
wird, die unter [inrcch~ung der erfolgten Teilzahlungen dem in dieser Be-
st ;nliiiun9 genannt('n Höchstbc:trag entspri cht. Es \'li rd daher angeregt, durch 

Aufn,JI:r.1I~ von Bc:rech:wng';bci spi 01 cn in di e Erl iiutcrun~cn den Si nn di eser 
ßcsti~nung eindrutig und transparent zu machen. Außerdem wurde hei dem 
vorliegenden Entwurf die Gelegenheit verabs~umt, eindeutig klarzustellen 
was die zu besctlränkende Basis darstellt. Der Österreichische Arbeiter­
kammertag vertritt dazu die Auffassung, daß hiebei sinnvoller Weise vom 
laufenden monatlichen Entgelt ausgegangen werden sollte, welches die Grund­

lage fUr die Berechnung aller sonstigen AnsprUche wi~ KUndigungsent-
schildi 9un9, Jl.bfert i gun~!, Sonderzahlungen und Url ,.ubs·?ntschüdi gung bil det. 

Eine Klarstellung in die beiden angedeuteten Richtungen ist fUr eine 
prakt i l~Jb 1 e Neuf <.:.s sung der in Rede stehenden ßestimmung unbedi ngt er-

forderlich. 

Hinsichtlich del~ ncu in das Gesc:tz aufgenommenen Regelung des § 1 Abs 3 
Z 5 J [~Q vertri t t eier Österrei chi scll2 Arbei terkar,1!llertag di e t1ei nung, daß 
diese Bestimmun9 n~cht not\'i~ndig ist, zUi!1al sie höchstens zu H~irtefäl1cn 
fUlll't. I\ngesi chts ci ner 1 ängeren Dauer VOll Il.rbeitsgeri chtsverfah,'cn, ist 
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es sehr leicht möglich, daß die AnsprUche, für die Uber einen Beschluß 
gern § 68 Konkursordnung der Schutz des IESG realisiert werden soll, im 
Zeitpunkt des Ergehens eines solchen Beschlusses scho~ länger als drei 
Jahre fällig sind. Trotz eines eine 3D-jährige Verjäh~ungsfr;'st be­

wirkenden Titels wäre fUr derartige, ·zumeist mit erheblichen Kostenauf­
wand durchgesetzte AnsprUche der Schutz- des IESG nicht mehr realisier­

bar. 

Der-Österreichische Arbeiterkammertag gelangt dah~r zu dem Schluß, daß 
§ 1 Abs 2 IESG (ein Anspruch ist nur dann gesichert, wenn er nicht ver­

Jährt ist) in Zusammenhang mit den allgemeinen Verjährungsbestimmungen 

• auch für di e ßehörden ei n ausrei chendes ~laß an zei tl i eher Abgrenzung von 
möglicllen Antr~gen nach dem IESG bietet, o~ne zu den oben beschriebenen 

Härtefällen zu fiihren und spricht sich deshalb für die ersatzlose Streichung 

des § 1 I\bs 3 Z 5 JESG aus. Da es \'!iederholt zu Fällen gekommen ist, in 
denen H~lssr>ven:alter Lohnzilhlungen als lInfechtban~ Handlungen iSd § 1 

I\bs 3 Z 1 IESG angesehen und entsprechende Klagen eingebrilcht haben, ist 
nach f\:11 fi.JsSUn9 des Ös torte i chi schen Arbe; terl'.Cl/i'i,iert agcs si chcrzus te 11 eu, 

daß Lohnzc1hlur,gcn selbst nicht untel' die:en Begriff fallen. 

DarLibC'rllinuLls vertdlt der Österreichische I\rbeiterl<a:or.1ertag die f.leinung, 
die Z 2 des § 1 Abs 3 IESG ersatzlos zu streichen. Die Praxis hat ge­

zeigt, dJß dip.se Bestiiomung (-insbesondere § 1 Abs 3 Z 2 lit c IESG) \'/eni9 

geeignet ist, einen MißlJrauch des IESG durch Personen zu verhindern, die 

o über genügend Einblick und Gestaltungsrnöglichkeite:n verfügen, um diese 
Regelung umgehen zu könllen, während sie vor allem Arbeitnehmer trifft, 

die, ohne über ausreichenden Einblick in die wirtschaftliche Situation 
ihres ArGeitsebers zu Ilaben, Einzelvereinbarungen in dem von dieser Be-
stimmung -inkriminierten Sinn abschließen. ;. 

Zudem liegt der ßegill~ der objektiven Zahlungsunf~higkeit oft lange vor 

dem Beginn des tatsdchlichen Insolvenzverfahrens. In solchen Fällen wäre 
es sozialpolitisch nicht tragbar, die AnsprUche von Arbeitnehmern) deren 
Arbcitsverhtiltnis na(:h Beginn der Zahlungsunf~higkeit begründet wurde, 
auf den ko 11 ekt i vver1..ragl i ehen l\nspruch zu kürzen. Di ese Arbei tnehmel~ haben 
in den r:leist.::n nillen von del" Zahlungsunfähigkeit keine Kenntnis. Dazu 
komrnt, daß von :·!assevcn·!a ltenl nach dieser Best i :Ji::1Jng gefUhrte f\nfechtungs­

kl agen zu kat.as U"oplli.ll c:n Erge:bni sscn fUhren können. Zur Hi ntanha 1 tUll0 von 
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Mißständen bietet § 1 Abs 3 Z 1 IESG ausreichend Handhabe, \'/ährend die 

Ziffer 2 dieser Bestimmung lediglich dazu fUhrt, den sozialpolitisch~n. 

Zweck des IESG zu verzerren. Auf jeden Fall sollte durch Streichen der 
lit ades § 1 Abs 3 Z 2 IESG sichergestellt werden, daß Arbeitnehmer .nicht 
durch Umstände Nachteile erleiden, deren Kenntnis ihnen ~cht zugemutet 
werden konnte. Die in dieser Bestimmung vorgesehene Sanktion der Ver­
kUrzung der AnsprUche auf die kollektivvertragliche Höhe fUhrt in der 
Praxis zu unbilligen Härten, da - in den allerseltensten Fällen (Ange­

hörige) Arbeilnehl"e~ Kenntnis von der wirtschaftlichen Lage des Arbeit­
gebers imZeitpunkt des Vertragsabschlusses haben. 'Hit der zusätzlichen 

Einbeziehung des betrieblichen Lohnniveaus als Richtsatz in den letzten 

Halbsatz der Ziffer 2 des §.l Abs 3 IESG wUrden solche Itärtefälle in 

Zukunft vermeidbar sein. 

Zu § 1 Abs 5 7 3: 

AusdrUcklieh begrUßt wird die im Entwurf vorges~hlagene Erweiterung des 
ausgeschlosscn2n Personenkreises, wrnnit der zu diesem Punkt ergangenen, 
dem Zweck d2S lESG widersprechenden Judikatur dc~ Verwaltungsgerichlshofes 
entgegcn gowirkt wird. 

All enl i n9s ist nach l\uffassung des Ös terrci chischen Aroeitel'kammertagcs 

durch ci ne entsrrechende L:r.lforrnul i erung d; escr Best i mlnllng des Ent\':urfes 
sicherzustellen, dJß der TrC'ugcbcr, der sich des beherrschenden Einflusses 

durch Abgabe der direkten VerfUgung Uber GesellschHftsanteile mittels 

• ei nes Treuhandverhäl tni SS2S begi bt. \'/ci terhi n der.1 ausgeschlossenen Personen­
kreis zuzurechnen ist. Auf eine entsprechende Ausgestaltung der Er­
läuterungen sci hingewiesen. 

Zu § 3: 

Die Bestimmung des §.3 Abs 3 IESG wird als'notwend'ige Ergänzung des IESG 
im Hinblick auf die durch das IRÄG 1982 geschaffene Rechtssituation und 
als Reaktion auf diesbezUgliehe ßemUhungen der lilteressenvertretungen der 
Arbeitnehmer begrUrt. 

Der Östern;i chi sehe Arbei tc::d:t1n;i!lCrttl9 vcttri tt a ~ 1 erdi ngs di e Auffassung, 
daß die Bestin;!i1ung des § 2S Konku"tSordnull9 es nicht rechtfertigt, daß Arbeit­
nehmer, c!i e bei ei nC:i1 AI~b2i tgcbel' beschiift i gt y:(ll~en Odl'l~ sind, über dessen Vcr­

mÖ~Jcn dei f":onklli's el'öffnet \'/urde, bei der 1 nanspnlchnallnIl? -des mi t ei genel~ 
Rechtsntltul~ ver'sehE:nen J\nsprucltos 211f 111501 vellz-flllsi'a 11 ~Wl d schlechter 
gestellt werden, als Arbeitnehmer eines Ausgleichsschuldners. Zunlal ~ann, 
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\'/(mn es zu bevorzugten Kündigungen im Ausgleich kommt - für diesen Fall 
ist ja die neue Bestimmung gedacht - ist es schon aus verfassungsrecht­
lichen Überlegungen nicht haltbar, daß die Beachtung des Kündigungs­
tennines nur den Arbeitnehmern eines Ausgleichsschuldners zu Gute kommen 
5011. 

Neben sozialpolitischen Erwägungen sieht sich der ästerreichische Arbeiter­
kammertag d~her auch aus verfassungsrechtlichen Uberlegungen zu der 

Forderung nach einer Gleichbehandlung von Arbeitnehmern eines Ausgleichs­
schuldners und denen eines Gemeinschuldners veranlaßt. Lediglich erstere 

hinsichtlich der Einhaltung des Kündigungstermines und einer Ausdehnung 

des gesicherten Zeitraumes bei der Auflösung des Dienstverhältnisses vor 

• Eröffnung des Inso 1 venzverf ahrens zu pr; vil egi eren, \'/ürde ntiml ich ei ne 

Verletzung des Gleichheitssatzes bedeuten. 

o 

Im übrigen ist zumindest in den .Erläuterungen zu dieser Bestimmung klarzu­

stellen, daß § 4Sa Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) eine gesetzliche 
KUnd; gungshcschri"inkung darstell t. 

f,ußerderil fOI'd(~rt dt:.:r Üs ten'ci ehi sehe Arbe; teri:arrll,lertag eli e Strei chung der 
\·Jorte " ••• erfolgt die Quotenzahlung fristgerecht, so kann er auch nicht 
b2reehtigt vor"zeitig austreten" alls den ErH;ulerUllscn zu dieser Elestilllnlung, 
\Jei 1 dalili t ei ner i I: Gun9 hefi ndl i ehen ger i cht 1 i c~lell Ab~;l ärung di eser durch­
ous nicht eindeutisen Rcchtsfruge in unzuHiss'igel' Art und l'/eise vOI'ge­
griffen v/ürde. 

Ubc:r di cse neu 9(?P 1 antc 3est ili1::iung hi naus fordert der ästet'reich; sehe Ar­

oeHerkamf,lerta9 eine Novelliel"Ung der ßestim:nung des § 3 I\bs 2 IESG der­
gestalt, daß die ~Jac~eile, die sich aus eier nicht zu vertretenden Recht­

sprechung des Verwaltungsgerichtshofes zur Froge des Entstehens und der 

Fälligkeit von KUnciigungsentschädigungsteilansprUchen im Zusammenhang mit 

der oa BestimJiung leseitigt werden. Die momentane Rechtsla6e ermöglicht 
es nicht, ArbeHnehmet'll, die ihr Dienstverhältnis durch berechtigten vor­
zeitigen AIJstritt teendet haben und die sieh aufgrund ihrer langen Betriebs­

zugehörigkeit eine KUndigungsfrisl erworben habe~, die Uber den gesicherten 
Zeitrau~ hirlJusgeht, diejenigen Raten der KUndigungsentschädigung durch 
Inslvenz-A~Jsfallgeld lU el'setzcn, die nach dCi;\ g(:lil8ß § 3 I\bs 1 gesicherten 
Zeit.l'cuITl ftllig \,/o)'(:0.n. Dieses sozi<::lrJolitisch uncrtr~;gliche Ergebins \vilre 

c1ul'eh die Streichung dC:i" \Jorte "~jc:kUncligt oder einvel'nehmlich" in der Z 1 

des § 3 J\bs 3 IESG zu korrigieren. OorUbet hinl1LlS ist deI' Schutz des IESG 
auch für diejenigen !\r1Spl'Uche zu rcal'isicn~ll, d'je auf ein:mJ\ustrittser-
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erklärung nach dem Ablauf der Frist des § 3 Abs 1 basieren, wenn innerhalb 

dieser Frist das Arbeitsverhältnis vom Arbeitgeber (Ausgleichs- bzw Masse­

verwalter) gekündigt worden ist. 

Zu § G Abs 1 und 4: 

Der ÖstetTei chische Arbeiterkammertag betrachtet di e Neurege 1 ung des 

§ 6 Abs 1 IESG als das Kernstück des vorliegenden Nove1lierungsentwurfes, 

trägt sie doch langjährigen Forderungen der Interessenvertretungen der Ar­

beitnehmer Rechnung, eine sozi~l gerechtere und flexiblere Vorg~rigsweise 

bei der Versäumung der Antragsfrist, die ja oft genllg den Arbeitnehmern 

s·e 1 b s t gar ni cht zugerechnet \'/el'den kann, zu ermög 1 i chen .. 

Der Österreichische Arbeiterkammertag regt jedocll an, den Katalog der 

IIberücksichtigungs\'/iirdiQen GrUnde" in den Erliiutcrungen \'Jesentlich zu er­

\'/eitern und nach Gesetzwerdung im Rahmen der im Si'ln des § 13 Abs 8 Z 3 

IESG zu crlassendL'n l)urchführungsDn\'/cisungcn sich~l~zustellen, daß es zur 

Abkehr von dl2r bislang Ublichcn RechtsanvIendung des § 71 AVG 1950 r.ommt. 

Außerdeii] ersche; nt öcm Östcrrci chi sehen !Irboi terk :1llirnertag ci ne Aus\'Jei tung 

der Tathestände, dir zu einem Neubeginn der Antragsfrist gemäß § 6 Abs 1 

IESG füllren > erfordef 1 i eh. So si nd in dcr Prax i s (till e auf get.reten, in 

denen erst nacll dc~ Ablauf der Antragsfrist AnsprJehe entstanden sind, 

di c ei ~C'rlt 1; ehen durch 1n50 1 \'cnz -!\usf a 11 ge 1 d (}bzudccken ge\:esen wären, 

ohne dJß es aber r.l(jgl ~ eh V/,t!, ci nen neuerl i chen P.nknUpfungstatbestand zu 

erwirken. FUr derartige AnsprUche mUßte in einer neuer Ziffer 5 des § 6 

• Abs 1 JESG der Neub'::gi nn der J\ntl'agsfri st ab Entstehen der Ansprüche vor­

gesehen werden. Einen weiteren derartigen Tatbestand ~]üßte nach Ansicht 

des Österreichischen Arbeitcrkanancrtages die Zustellung einer Anfechtungs­

klage des MasseV2rwclters an den betroffenen Arbe~tn0hmer- darstellen, 

um diesem ein entspr2chendes ReJgieren auf diese fnfechtung. zu ermöglichen. 

Ein \'leiteres, in der PI~2Xis hliufig auft2uchcndes. Pr'oblem, das einer Lösung 
bedarf, ist folgende:: Aus einer Reihe von Gründen - die meist von den 

ArbeitgcGern bzw Ausqleichs- oder Masseverw~ltern zu vertreten sind - kommt 

es ifil:-ntT \';ieder doZL!, daß die gcnaue HCjhe dc:r elurcil Insolvenz-Ausfall-

geld abzudcckend~n J\rlsprl!ch? C'rst nacl1/\blöuf dei~ Antl'agsfrist ermittelt 

wel'dcn kann. Aufsrund (121' Rcr.htsprcchung des Ven-:uli-ungsgerichtshofes 
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·i st aber ci nc fI.usdehnung des Antl'uges n<lch J\b 1 uur di esel' Fri st ni cht mehr 

mÖgl i ch. Um ei ner Übel'strapazi crung deI' li~il·tclHJsal ei chsrege 1 vorzu­

beugen, regt der Östcrrei ch"i sche Jl.rbcHer\((\mrnC:l'tag an, di e Bestimmung des 

§ 6 f,bs 1 IESG c!alli ngehend zu ver~indern, daß dom Ei nha ltcn der J\ntt'ags-

. frist mit deI' Geltendmachung dc"r i\nspriiclw dem Grunde nach Genüge getun 

ist, odel' z uini ode s t dUI'cll Cl U sclrUck 1 i elle IlOl"llri erll ng eine "/\n t rags au sdehnung 

deI' Höhe nach nach f\blauf diesel' frist zu etJ:l ijglichen. Einer allfällig 

nach J\b 1 uuf der Fri st noüicn.di gen l\ntl'agsilllsdehnung stUnde dann ni chts 

mehr entgegen. 

BezUglieh deI' Novcllierung des §. G f,bs ~" IESG ·ist der im Enüfurf aufge­

zeigten ZitienmgsllnpassuI19 nichts h;nzuzufü~Jcn. J\llerdings zeigt die 

Praxi s, daß durch das Ni ehtei nha Hen der 14 -Uigi gen Fri st zur Äußerung 

zu den geltend gemachten fCl)'derungen durch die f\l'beitgeber, J\usgleichs­

odel' /·\asscvcn·tt! 1 ter es zu Vcrfalll~enSV(;i'zögGrllngc:n kommt, cli e für vi cl c 

AI'bcitfielui10r' fata 1 e ro 1 g2n huben. DCI~ Österrci chi sche J\rbeitcrkclT!l:1el-tug 

spricht sich lL:l II Cl' Jngcsichts der PrCl:ds der r,)"bcitstirnter, ohne eine der­

artige i\,ußC!runs auch kc:;nc \'orscllüsSC ~JC'miiß § 1\ rESG ~uszuzJhlen,dafül' 

aus. daß es d0n ,,\rb\.:'; t.S::i:iltc~l·n nucll Setzling e"j !lP)' 7.\"le h,öc 11 i gen fjC\chfri st 

prmöglicht wird, Uber diese Vorfrage selbst ~bzusprcchen und diese zu ver­

pflicht<:n, Ilitch fruchtlos'!!;) J\blauf e"iner kurzen tlachfrist einen Vorschuß 

in ci r;er den 901 teld ~Cflll1chtc:n J\nsprUchen ann ~ihc:rnC: nahckom:,lenden Größen­

O r .:1;1 u n 9 i.l U S zu bE: Z a h 1 r: 11 • 

Zu § 8 Abs 2: 

Die im Ent\'iud vorg2sc;hl<lgens neue Best;l;i'illJng eiES § 8 J\bs 2 IESG \-rinl 

vom Östen'ci chi 5che:1 f,rbcitcrkanliilettas als der 8~sclll cun; gun~l eies Ver­

fahrens nach U2:11 IESG cl; enend begl'Ußt. 

GercH':e beim Problem eier ßcrC'chnung von Pfändungen, Verpfändungen und 

ÜlJertn,gungcn durch die I'.rbeitsöfiiter ist dieser [ffcl~t ullerdings am 

ehestens dUl'ch entsprechende Schulung der damit betrauten Miturbeiter sowie 

durch ll,bbcu b::.:höt'deni r,l.2rr:er) zu VerfClhrensverzö9c;-unQen fUhrender , 

orgC1"nisatol'"ischer 1t:?n1:.:n;sse zu crl~pichcn (so ctv/Ci die ÜlJerprUfung der 

Pfändullgsbc:'ccl1ilung.::n deI' J\rbci tsiirntc:r durch cli 0 Lcinclesarbei tsämtcl') • 

Ocr Österreiclli~;che J~rl)c:iterkll:i1;11~:;rta9 fOI'dcrt clvhcr gerade in diesem Punkt 

c"il1e C:lltspr2ci;('(;~lc p.eot~0nis(ltion ucr Ven:.')HunSl unter H0.hrung des An­

lIörUn9Sl'c:cLV"s cl::::l' Intercssc>i1SVcl'trctungcn (§ 13 M)s 8 Z 3 IESG). 

21/SN-237/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)12 von 17

www.parlament.gv.at



,I 

- 12 -

Zu § 11 I\bs 1: 

Nach 1\1sicht des Österreichsehen t'\rbc'i,~ed~0mmol~tagcs ·ist die vorgeschlagene 

Heuregelung wie auch die geltendb Fassulg des Überganges der AnsprUche 

an den Fonds eine Fehlkonstruktion. D,urcll cl'ie Fassung des Ent\'lurfes \'/ird 

nichts daran geändcl~t, daß das Instnmlcnt der, Legalzession dann eine FUllc 

von Prob lcmen mi t sich bri ngt, \':enn deI' Fo)'(lel~ungsübergang bereits vor 

ßcfriediguilg der Forderungen durch den Zessionar eintritt. Wie ·die Er­
fahrllng~n dcr Praxis zeigen, fUhrtc die Regelung, den Insolvenz-Ausfall­

geldfonds frühzeitig .:115 Gläubiger (Im Insoh'cnZVel~f()hren zu beteiligen, 

o meistdtl.?ll, daß dieser sein Stirr:mrecht dUl'ell Generalvollmacht von den 

o 

G1 äub i g21'schutzvc-roiir.den ausüben 1 äßt und de facta \cei nerl ei di csbezUgl i ehe 

Weisungen erteilt. 

Das Iwttp zur Fo1g0, doß sich d·iesc Verbiind0 bei der f,bgc:bc ihres Stimm­

rechts \icniger von den Inten;ss0n del~ betroffellen r',I~bcHncl1mer (\1 s vielmehr 

davon leiten ließeIl, \'/(15 ir;l Interesse ~ndcrC:l- von Hmcll vertretener Gl;iubiger 

lau. l\ußc~rdeiil muß Ilicr ll~chhJltiq kritisic\'t \!enL:Il. d~Iß tlie~c Ved)~ir,de 

fUr die [rftillung dieser l\ufgiJbc betxiicht'!ichc SUd:i,ICIl I:tissieren, ohne im 

\".'e~cr.t ,.; Ch2rt dt.tfUr ei ne Lei s tunS) erbt'; ngc:n zu mUsse\1: Delln vle}'den cl; e An­

spl'üche tlncrktlnnt, ~o hiJt der Fonds zu leisten, v/erden sie bestritten, 

so muß sich d2r j\!"l)(."itnehmer sc~lbst um die f)urchsctLllllg seiner Forderungen 

bemüh0n, ohne daß die Gläub·ig0rschut.zvel'btindc irscn;:!i!t\ws dazu beitn'lgen 

müßten. 

1m tlinhlick auf diese Entwicklung spricht sich dGr Österreichische I\rbeiter~ 

kailllil~~r'ti\g für' ein Zurückkehren zu der l~e92111n9 aus, di(~ die FOl'dcrungcn 

erst n(lch Zustellurl',J des Gescheides adel' dCl~ 11itte-ilung in der Hö:'c des 

darin ili1;c:führten 13~tr~1ges UbeY"gehcn 1;('8. flach f,ns·icht des Östcl~reichischen 

f..r'bciterkar:;rn~rtC19C's \·,ürde es zur [n~ei chung dol' Ir,it der No'vell e (H1gestrebtr~n 

Zv/ecke durchaus S2i'IUSjc:n, di e f.li ÜI; rkun9 des Insolvenz ··I\usfa llge 1 dlands 

bis ZUi~ Bcscheidel'tc:ilung 0uf elie f.1itgliedschaft in; G1jL~b·i9cl'ausschuß zu 

beschl~t:nken. Eine d:::radig(~ i'litvtirkung r.1Ußtt: i.lllpniings in den insolvenz­

recht 1 ~ chen 82St iC:lunClen nli !wC'ncl vOf"0csehen vlel'den • 
.J ... 1 .,.J 

Zu don §§ 13 und 1~: ---_ .. _._-------
Di e im Entl',·urf zu eh (':.('n Best i I"'llungen cnthiJ Henen th'!c 11 i crun95'Jorschl ägc 

C:i"n0H ('Cl' V'..:!reinft':::l1u:l\j dcr l\tll'(:cl1nun(J eies V(T\'lü·iüln~1~;aufi"!llnd0$ $o\·Jie deI' 

Allfulw von SOl i i: 1 \'c,;rs·j C}H~),1l:lC1SlJ(~i trti9(~Tl ulid \'!<.:rc:~n NlS d'i csem Gnmd befUnlOrtct. 
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Allerdings ist zu berül~chten, daß diese Vereinfachung vor allem im ßeqdch 

des Funds und nicht bei den Sozidlvcrs·icllcru:gsträget'n 'im ge\'/ünschten Aus­

llIaß eintl~itt. I\uch ist unklar, imlie\'Jeit das lerfolgungsrecht dei' Sozial-

versicherungsträger über jene Beitragsanteile, die durch die Bestimmung 

des § 13 a nicht erfaßt sind, erhalten bleibt l.'1d im"iC\./e-it ein lJider­
spruch zur Fiktion der ßeitragsbefriedigung besteht. 

Im An5chluß an die Stellungnahme zu den einzelnen Punkten des Enülurfes 

erlaubt sich der Öst.erreichische I\rbeitcrkilll,mertag einige del~ sfch aus 

der schon in dei' Einleitllng an9csprochencn Intlngelhaften Koordinierung der 

Vorschl'iften einzelner Rechtsbcl'eiche im Zusummenhang mit der Insolvenz-
• Entge ltsi cherllng ergebenden Pl~ob 1 cmc Jllfztlzei gen: 

+ Ein nach der derzeitigen nechtslagc n(lllczlI unlösbares Problem stellt 

die stL'Llcrliclle Behandlung von luufendc!n Cezli~ell und Sonderzahlungeil 

bei I~onkurs uncl/'.usglcich oi.Jr. Die Höllo dieser Besteuerung richtet sich 

n~mlich n~ch drm Auszaillungszcitpunkt dioser Ent0~lte. Bei der Errechnung 

der NeltoansprUclic l.ur I\ntril9stel1un~J ist ubet' meist. nicht voritL/ssehbay', 

in v;clch<:!i1 KlllpnrJt'rj:;hr dieser Zcitpund liegen Vlii'cI. rolgt mull der Rechts­

ansicht des Vcn:ultungsget'iClIt:;Lofes, n~i:illich daß es sich bei der I\us­

zahlung von Insol v :::nz-Ausfallgc;ld um keir:e Lohnl.ahlufl9 handelt, sondern 

crs t die Z Cl h lu n 9 cl :: s 1·1 ass e - 0 d c l~ /\ LI s 9 1 eie h sv c nl i:i lt. c Y' san den Ins 0 1 v c n z _ 

l\usfJl1g~ldfonds als solche 2nzL/sehcn ist, ist diesel' Zeitpunkt über-

haupt ni cllt abzlIsch;itzen, ja es blei bt überhallp t frag 1 i eh, ob der f1asse­

verwaltet' oder I'\us~leichsschuldner überhoupt und \·lie viel er an den 
Insolvellz-f,usfallgeldfonds zahlt. 

I\us diesem Grund fürdert der Österreichische I\rbeiterk~lnmertag eine um­

gehende Lösung di eses Prob 1 €ms. Im Zusammem-Ii rken rni t dem Bundesmi ni stcl'i um 
für Finanzonist n~ch Ansicht des Österreichischen Arbeiterkammertages 

cnt\:eder im Ei nkOITiPlenssteuel'Dcsetz ei n fester Stel1cr~Jtz für I\nsprüche, 

fUr die Insolvenz-t.usfallgeld ge';lährt \dnl, zu nonnieren oder ·im Insolvenz-
Ent~Je 1 ts i cllerungsgc.setz 

nach dem I,luster des § 13 a IESG ein be-

Stin~Hiter' ProzcntsJtz fostzulcSFm, der von den 8rl1ttoo.nsprUchen der be­
troffem~n rll~bcHncl.mer i n Il,/)zug zu bri 119 2 n ist. 
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, Eine derartige Reselung würde auch die seit Beginn des Insolvenz-Ent­

geltsicherungsschutzes bestehenden, zu unnötigen Verfahrensverzögerungen 

führenden Probleme bei der Ermittlung des den betroffenen Arbeitnehmern 

auszuzahlenden Nettobetrages aussch~lten, bzw deren Lösung wesentlich 
erleichtern. 

Dazu ist allerdings von Seite des Österreichischen Arbeiterkammertages 
festzuhalten, daß es nach der nunmehr beinahe zehnjährigen Erfahrung 

bei der Vollziehung dieses Gesetzes der Arbeitsmarktverwaltung möglich 

sein müßte, bei den das InsoJvenz-Ausfallgeldanweisenden Arbriitsämtern 

ausreichend in Lohnverrechnung geschulte Mitarbeiter einzusetzen . 

+ Ein weiteres Beispiel, das den durch die Rechtszersplitterung gerade 

im Berei ch der I nso 1 venzc:n herbei gefUhr.ten ei gent 1 ich unhaltbaren Rechts­

zustalld vliderspiegclt, ist die Frage der Besteuel'ung von Abfertigungs­

ansprüche:n oe: i Klind; gung und ~:eube9rUndung ei ne s Arbei t s verh äl tn i s ses 

zu einem FOl'tfUhrungsbctrieb nach Ab1i:llIf der' Kündigungsfrist. Die gegen­

wärtig zu diesoln Problem zß von der Finanzprokur2tur vertretene Rechts­

i1nsic.:llt, ein d,:rar·tigcs J\rbeitsverhältnis sei nicht als neu eingegangen 

sondern als ununterbrochen an2usehen, fUhrt zu einer Uber den Hormal­

fall weit hinQllsgehonden Besteuerung der Abfertigung. Damit ist jedoch 

den l\rbe"itnc~h;jjC:r'n jC'glichcl' f,nl'ciz zur Aufnahme eines derartigen I\rbeits­
verh~il tni sses gen'liTimen. 

Gerade im ralle eines Ausgleichs fUhrt dies zu fatalen Konsequenzen, 

• da bei Hegfa 11 d21' Stammbe 1 egschaft ci ne erfo 1 grei ehe Betri ebs\:eiter­

fUhrung so gut wi~ ausgeschlossen ist und es durch Kündigung und Wieder­

aufnahme dei~ ßcle0schaft nlcht IIlehr möglich ist, den Betrieb im Sinn 

ei ner HeHerführung zu ent 1 asten und di e Bel egscl-.aft zu ha Hen. 

+ Außel'dcm ist es nJch Ansicht des Österreichischer Arbeiterkammertages 
dringr:nd el'fordcl'-jich, daß die I\usgleichs- und 11asseven/alter verpflichtet 

werden, die Arbei~neh~2r nachweislicll von der Eröffnung des Insolvenz­

verfallrens zu ben1chrichtigen, und die Tätigkeit dieser Verwalter dahin­

g0hend zu UberprU~e~ und cntprechend zu regeln, sodaß sie einer möglichst 

umfangreichen BetriebsfortfUhrung und d~mit Erllaltung von Ar~eitsplätzen 

dienlich ist. In diesem Zus2Jrn~cnhang ,wird die langjährige Forderung der 

I ntel~ess(-nsvel'tretllng \-I i cderho 1 t, di e naSS2- OlVJ AUS91 ei chsverwa 1 ter 
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gesetzlich zu verpflichten, die Arbeitnehmer bei der Ermittlung ihrer 

AnsprUche zu unterstützen bz\'l ihnen taugliche Abrechnungen über ihre An­

sprüche auszufolgen. Oie Frage der im I~oment ganz offensichtlich \'w'eit 

iiber/)öhten Honorierung dieser Tätigkeit sollte ebenfalls einer Lösung 

zugeführt werden. 

+ Angesichts der in der Einleitung en/ähnten gesicherten finanziellen 

Sitlwt.ion des Insolvenz-Ausfollgeldfonds und angesichts einer für die 

Betroffenen nur schwer zu erkennenden Kompetenzverteilung zwischen den 

betroffenen Dehörden ist auf eincn weiteren Problembereich hinzuweisen: 

I',rbei tgf'ber fungi el~en bei der Real; si erung von öffent 1 ich-recht 1 i ehen 

An~'f.'rUchcn (Lohnsteüel'2usgleich, Fomilienbc'ihiHe) ihrer Arbeitnehmer 

gl c·; cllsam als Erfüll un9sgchi 1 fen, der Fi nanzbehörde. Dabei korr.mt es ge­

rade bei Lah 1 ungs ~Ctl'di er; 0kei ten i rmiler \'Ii edel' dazu. daß Z'dar auf den 

entsprechenden r:ach\'i(~ i sen den F i nilrlzärntern gegenliber di ese AnsprUche 

als den Arbeitll~hli!f:l'n ausbezJhlt ilusge\,,;cscn \'terrien, die cntspl'cchendcn 

GeldlJC'tl'~ige c:~c-',. cintw!',illU:n I·IonIcr!. lv/tU' enilögiichcn es die ein-

scll LjSi son ';0.~~~21 'ic:hcn ßC$ t in.:::un0cn (ßrIO, PLAG) den Arbeitnellillern, di ese 

Il.nsplücr',i:; allel) in solck~n Fällen 9'2genijbcl' den Fin3nzDchörden durch­

Zusclz0n,doch bed~utct dies fUr die Betroffenen einen bedeutenden zu-

siitz 1 i c:lcn Vcrfc.:hrC:i'!Silli f\/ilnd und IJeträcllt 1 i ehe 3e~'lei sschwi eri gkei ten. 

Der Ös tcrrpi ch i seht:: flrb0iterkalr,;ner'L ag regt daher an, auch derort i ge 

AnsprUche als von der Bestimmung des § 1 /\bs 2 IESG erfaßt anzusehen 

und somit dilfUr d;;-~ I\u:.!ahlung von Insolvcnz-l\usfLlllgeld zu err:löglichen. 

Dem Fonds iilU~)tc dann allerd-ings c'in entsprechender Ersatzonspruch gegen­

Ubcr den F;nanzbeh~rdcn einger~u~t werden. 

Diese Deispiele mögen genUgen, um die nach wie vor bestehende Notwendig­

keit der Fortführü'lg einei' Regelung des Problelilb2reichc:s Insolvenz 

der Arb~itgo~er ün~er dem Aspekt einer möglichst weitgehenden Erhaltung 

von I\l'bc: i lS~J 1 titzen ali fz uze; gen. 

Der Ö:;tc'l're'j chi SChf'~ Arbe i terk2f~i11(:I~tag re~Jt dtlh;r ~'!2i ten~ Gcspr~iche ; n 

dieser Richtung an und sichert sclbstverst~ndlich seine Bereitschaft 

zur Mitarbeit zu. 
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lJnJbhi"ingi 9 clMon betont der Östcrrei chi sehe Arbei terkilmillertag sei n großes 

Interesse an e;nel~ möglichst buldigen, dem sozialpolitischen Zweck ent­

sprccllcnden Novellierung des fUr die österreichischen Arbeitnehmer so 

\'/i c!lU gen I nso 1 vcnz-Entgel ts i chel'ungsgcsetzf's und ersucht das do Bundes-

mi ni steri llIil, d; ein der Stell unsnahme enthaltenen Vorschl äge und Anl~egungen 
hei der EI"arbei tung d0r Regi erulJgsvOl'l age ci nes Bundesgesetzesj m; t dem 

das Jnsolvenz-Entgeltsicherungsgesetz geändert wird, zu berUcksichtigen. 

DeI' Präs i dent: 
Der Kam'1H?I'amtsdi rektor: 
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